
Die Parlamente tun sich teilweise schwer
mit der Umsetzung des New Public Mana-
gement: Die aktuelle Stimmung reicht von
Begeisterung und Tauglichkeitsattest über
Verunsicherung und befürchteten Kompe-
tenzverschiebungen bis hin zu Überforde-
rung des Milizparlaments. Damit stellt sich
rasch die Frage, wie das Parlament mit ei-
ner Umstellung auf die wirkungsorientierte
Verwaltungsführung umgehen soll. Doch
die Frage müsste eigentlich anders lauten:
Was kann das New Public Management dazu
beitragen, dem oft beklagten Funktionsver-
lust der Volksvertretung wirksam zu begeg-
nen?
Mit der Einführung von Reformen nach dem
New Public Management soll sich das Par-
lament bei zunehmender Quantität und
Komplexität der zu bewältigenden Aufga-
ben wieder verstärkt auf das politisch
Wesentliche konzentrieren können, ohne
wichtige Einzelfragen aus den Augen zu
verlieren. Zentrales Steuerungsinstrument
ist dabei weiterhin der hinreichend demo-
kratisch legitimierte Rechtssatz. Dieser wird
aber vermehrt mit evaluierbaren Wirkungs-
zielen ergänzt und insofern final ausgestal-
tet sein. Damit kann das Parlament seine
Gesetzgebungsfunktion wieder besser erfül-
len.
Die Globalbudgetierung in der Grundform
von Produktgruppenbudgets mit Informati-
onen zur Leistungserstellung erlaubt dem
Parlament, die Ressourcenallokation ge-
zielter vorzunehmen, selbst wenn es die
Leistungsvorgaben nicht verbindlich be-
schliesst. Der Stellenwert des Voranschlags
für die Steuerung der Aufgabenerfüllung
wird allerdings oft überschätzt. Die Bedeu-
tung mittelfristiger Planungsinstrumente,
welche die Aufgaben- und Finanzplanung
verknüpfen, nimmt hingegen zu. Auf dieser

Ebene kann das Parlament die gesamt-
staatliche Entwicklung aktiv gestalten und
so seine Planungs- und Staatsleitungsfunk-
tion stärken, ohne sich in operative Details
zu verstricken, wie sie sowohl dem kurz-
fristigen Voranschlag als auch den als
Führungsinstrumente ausgestalteten Lei-
stungsaufträgen eigen sind.
Mit der Einführung des New Public Manage-
ment wird eine Fülle zusätzlicher Informa-
tionen über die Leistungserstellung gene-
riert. Dies ist zwar als Konsequenz für die
der Verwaltung zusätzlich eingeräumten
Handlungsfreiräume notwendig und der
Transparenz zuträglich. Die Regierung wird
aber nicht nur dafür zu sorgen haben, dass
bloss diejenigen Indikatoren erhoben wer-
den, welche für die Verwaltungsführung
zweckdienlich sind. Vielmehr muss die
Regierung an der Schnittstelle zwischen
Politik und Management diese Datenfülle
auch politikverträglich aufbereiten lassen.
Damit wird gewährleistet, dass das Parla-
ment bzw. die dafür zuständigen Kommissi-
onen im Rahmen der Oberaufsichtsfunktion
nötigenfalls zusätzliche bzw. detailliertere
Informationen verlangen und allenfalls mit
griffigeren Interventionsinstrumenten wie
dem Auftrag korrigierend einwirken kön-
nen. Das Parlament wird sich aber im
gewaltenteiligen System die gebotene
Zurückhaltung auferlegen und sich nicht zu
einem verdünnten Verwaltungsmanage-
ment verleiten lassen, sondern sich im All-
gemeinen auf Wirksamkeitsprüfungen kon-
zentrieren.
Den steigenden Anforderungen an die Par-
lamentsarbeit muss ferner allenfalls auch
mit Reformen in struktureller Hinsicht
begegnet werden: Ständige Fachbereichs-
kommissionen sowie die Ressourcen- und
Leistungsseite vernetzende Aufsichtskom-

missionen können die parlamentsinterne
Effizienz und Effektivität erheblich stei-
gern. Parlamente, die zudem über starke
Ratsleitungen verfügen und auf professio-
nelle Unterstützung (insb. Parlamentsdien-
ste und Finanzkontrolle) zurückgreifen
können, sind für die neuen Herausforde-
rungen gerüstet. Die parlamentarische
Tätigkeit weiterhin stark unterstützen
kann ferner eine wohlverstandene Koopera-
tion mit Regierung und Verwaltung, sofern
also die Kommunikationswege eingehalten
und die Verantwortlichkeiten nicht ver-
wischt werden.
In diesem Sinn umgesetzt sind Reformen
nach dem New Public Management durch-
aus geeignet, über dessen Optimierungspo-
tenzial für Regierung und Verwaltung hin-
aus auch die Hauptfunktionen des Parla-
ments in einem zunehmend anspruchsvol-
ler werdenden Umfeld nachhaltig zu stär-
ken.
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